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Kreisverband Odenwaldkreis

	Kontaktaufnahme
	Suchtberatung



1. Ziel und Zweck 

Die Verfahrensanweisung regelt wie Klient*innen Kontakt mit der Suchtberatungsstelle aufnehmen und einen Beratungstermin erhalten.

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Die Verfahrensanweisung gilt für die Fachkräfte und die Verwaltung der Suchtberatungsstelle.

3. Beschreibung

Klient*innen nehmen Kontakt mit der Suchtberatung auf:

   
 A. schriftlich/per e-mail
 B. telefonisch

 C. durch persönliche Vorsprache während der Öffnungszeiten

3.a. Bei schriftlicher/per e-mail Kontaktaufnahme leitet die Verwaltungskraft den Brief/die mail an die Suchtberater*innen mit freien Kapazitäten weiter. Der/die Klient*in erhält von der übernehmenden Fachkraft schriftlich/per e-mail Antwort und gegebenenfalls einen Terminvorschlag, der wiederum bestätigt werden muss. 
3.b. Erfolgt die Kontaktaufnahme seitens der Klient*innen, wird zunächst abgeklärt, welches Anliegen der/die Klient*in hat.
Im Regelfall werden die Personalien auf dem Erstkontaktbogen für neue Klient*innen aufgenommen. Dann weist die Verwaltungskraft dem/der Klient*in einen von den Fachkräften freigegebenen Termin zu. Der Erstkontaktbogen wird der Fachkraft ins Fach gelegt. 

Ausnahmen:

· Krisenintervention (Klient*in erhält umgehend telefonische oder persönliche Beratung bei einer Fachkraft)
· telefonische Kurzberatung bei Sachfragen.

3.c. Kommen Klient*innen direkt in die Sprechstunde der Suchtberatungsstelle      erhalten sie ein Beratungsgespräch mit einer der anwesenden Fachkräfte.

4. Mitgeltende Unterlagen

· Erstkontaktbogen für neue Klient*innen

· Outlook Kalendarium

5. Qualitätsaufzeichnung

· Handakte 
· Horizont Datenbank 
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